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VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 in Bezug auf die Höchstgehalte an 
nicht dioxinähnlichen PCB in wild gefangenem Dornhai (Squalus acanthias)  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur 
Festlegung von gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in 
Lebensmitteln1, insbesondere auf Artikel 2 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission2 sind Höchstgehalte für 
Dioxine, dioxinähnliche PCB und nicht dioxinähnliche PCB in Fisch und 
Fischereierzeugnissen festgelegt. 

(2) Interessenverbände haben Daten über das Vorhandensein nicht dioxinähnlicher PCB 
in wild gefangenem Dornhai (Squalus acanthias) vorgelegt. Aus diesen Daten geht 
hervor, dass der derzeitige Höchstgehalt von 75 ng/g Frischgewicht bei guter 
Fischereipraxis unter normalen Fang- und Wachstumsbedingungen häufig nicht 
eingehalten werden kann. Die vorgelegten Daten zeigen, dass der derzeitige 
Höchstgehalt nicht dem Grundsatz entspricht, wonach Höchstgehalte für 
Kontaminanten so niedrig angesetzt werden, wie dies mit vertretbarem Aufwand 
erreichbar ist. Daher sollte der derzeitige Höchstgehalt für nicht dioxinähnliche PCB 
in wild gefangenem Dornhai (Squalus acanthias) angehoben werden, ohne dass die 
öffentliche Gesundheit dadurch gefährdet wird.  

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel – 

1 ABl. L 37 vom 13.2.1993, S. 1.  
2 Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 19. Dezember 2006 zur Festsetzung der 

Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (ABl. L 364 vom 20.12.2006, S. 5)  
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 wird gemäß dem Anhang dieser 
Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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